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Einleitung und Einführung in den Untersuchungsgegenstand

Der freie Beruf des Arztes unterliegt einer Reihe von Regularien, wenn
der Arzt oder die Ärztin sich im System der gesetzlichen Krankenversi-
cherung niederlässt, um gesetzlich krankenversicherte Patienten zu behan-
deln. Sobald Ärzte sich in dieses System begeben, erlangen sie mit Ertei-
lung der vertragsärztlichen Zulassung durch den zuständigen Zulassungs-
ausschuss die Zwangsmitgliedschaft in der Kassenärztlichen Vereinigung
nach § 77 Abs. 3 SGB V und dadurch den Status der/des Vertragsärztin/
arztes1 und sind der Komplexität des Rechts der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nach dem SGB V unterworfen. Das Recht der anzuwendenden
Vorschriften in zahlreichen Gesetzen und Verträgen wird für den rechtlich
Unkundigen einerseits immer undurchschaubarer, auf der anderen Seite
bietet es, für den, der die Vorschriften durchblickt, Möglichkeiten das Sys-
tem missbräuchlich auszunutzen.2 Damit der Vertragsarzt sein Honorar für
die Behandlung der gesetzlich versicherten Patienten erhält, rechnet er sei-
ne erbrachten Leistungen jedes Quartal3 im Rahmen des Kollektivvertra-
ges über die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und im Rahmen der
Selektivverträge über die Berufsverbände bzw. Krankenkassen ab. Die
Richtigkeit der vertragsärztlichen Abrechnung ist eine der zentralen Säu-
len, auf der das auf Vertrauen beruhende Abrechnungssystem aufbaut.4
Die Abrechnung ist die Basis der Beurteilung sozialrechtlicher als auch
strafrechtlicher Konsequenzen, soweit der Vertragsarzt eine rechtswidrige

A.

1 Zur strafferen Darstellung werden nur männliche Berufs- sowie Status- und Funkti-
onsbezeichnungen verwendet. Mit dem Begriff „Vertragsarzt“ ist auch die weibli-
che Form gemeint. Zusätzlich steht der Begriff stellvertretend für die Tätigkeits-
form im System der vertragsärztlichen Versorgung, also Vertragsärzte in Einzelpra-
xis, Vertragspsychotherapeuten, Ermächtigte (Ärzte und Einrichtungen), Gemein-
schaftspraxen bzw. Berufsausübungsgemeinschaften sowie Medizinische Versor-
gungszentren (§§ 72 Abs. 1, 78 Abs. 3, 95 Abs. 1 SGB V).

2 Vgl. zum Beispiel: http://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-schottdorf-der-ge
wiefteste-laborunternehmer-deutschlands-1.2817108..

3 Quartal 1 = Januar bis März, Quartal 2 = April bis Juni, Quartal 3 = Juli bis Sep-
tember, Quartal 4 = Oktober bis Dezember.

4 BSGE 73, 234 (238); Motz in: Eichenhofer/Wenner, § 95, Rn. 119; Ulsenheimer in:
Laufs/Kern, § 151, Rn. 3.

29



Abrechnung einreicht. Nicht jede sozialrechtliche Beanstandung einer
rechtswidrigen, vertragsärztlichen Abrechnung bedeutet zwingend auch
strafrechtliche Verfolgung.5 Allerdings birgt jede rechtswidrige Leistungs-
abrechnung eine für den Akteur teilweise schwer abzuschätzende Gefahr
der strafrechtlichen Relevanz. Die Verwirklichung des Straftatbestandes
des Betruges nach § 263 StGB durch einen Vertragsarzt – Abrechnungsbe-
trug – ist mit jeder unrichtigen Quartalsabrechnung möglich. Bleibt
Falschabrechnung unentdeckt, kann sich eine Verwirklichung des Straftat-
bestandes des § 263 StGB über Quartale und somit auch Jahre hinweg ty-
pologisch gleich oder ähnlich wiederholt fortsetzen. Es nehmen die Risi-
ken stetig zu, aufgrund der ärztlichen Tätigkeit strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen zu werden.6 Durch Abrechnung verschiedener vergü-
tungsrelevanter Sachverhalte ist der Vertragsarzt unerwartet strafrechtli-
chen Konfliktsituationen ausgesetzt, weil er nicht mit der strafrechtlichen
Relevanz seines Handelns rechnet.7 Dies liegt auch an der strafrechtlichen
Rechtsprechung zum vertragsärztlichen Abrechnungsbetrug nach § 263
StGB, die sich an der sozialrechtlichen Rechtsprechung orientiert und
Grundsätze des Sozialrechts in das Strafrecht überträgt.

Der Begriff „Abrechnungsbetrug“ beschreibt keinen eigenen Tatbestand
des Strafgesetzbuches, sondern ist die Bezeichnung für die Verwirklichung
des Straftatbestandes des § 263 StGB durch einen Vertragsarzt, der seine
vertragsärztliche Abrechnung manipuliert hat und wird als Begriff für die-
se Art von Betrug verwendet.

Forschungsstand zum vertragsärztlichen Abrechnungsbetrug

Zum vertragsärztlichen Abrechnungsbetrug gibt es nur wenige statistische
Erhebungen und kriminologische Erkenntnisse, welche nachstehend zu-
sammengefasst werden.

I.

5 Braun, NZS 2016, 897 (899).
6 Warntjen in: Wienke u.a., 1.
7 Warntjen in: Wienke u.a., 1.
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